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RESOLUTION 67/219

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 21. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
129 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 49 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/439/Add.2,
Ziff. 10)286:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Be-
lize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, De-
mokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongo-
lei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Israel, Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

67/219. Internationale Migration und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/208 vom 23. Dezember 2003, 59/241 vom 22. Dezember 2004,
60/227 vom 23. Dezember 2005, 61/208 vom 20. Dezember 2006, 63/225 vom 19. Dezember 2008 und
65/170 vom 20. Dezember 2010 über internationale Migration und Entwicklung sowie ihre Resolution
60/206 vom 22. Dezember 2005 über die Erleichterung der Geldüberweisungen von Migranten und die Ver-
ringerung der Überweisungskosten, ihre Resolutionen 62/156 vom 18. Dezember 2007 und 66/172 vom
19. Dezember 2011 über den Schutz von Migranten und ihre Resolution 62/270 vom 20. Juni 2008 über das
Globale Forum über Migration und Entwicklung sowie unter Hinweis auf die Resolution 2006/2 der Kom-
mission für Bevölkerung und Entwicklung vom 10. Mai 2006287,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005288, ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich
der Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen international vereinbarten Entwicklungsziele, und fer-
ner unter Hinweis auf die Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Ent-
wicklungsziele und ihr Ergebnisdokument289,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte und koordi-
nierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich, 

286 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Algerien (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas).
287 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2006, Supplement No. 5 (E/2006/25), Kap. I, Abschn. B.
288 Resolution 60/1.
289 Resolution 65/1.
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unter Hinweis auf die vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehaltene Konferenz
der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung und ihr Ergebnisdokument „Die Zukunft, die wir wol-
len“290,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte291 und unter Hinweis auf den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte292, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte292, das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung293, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau294 und das
Übereinkommen über die Rechte des Kindes295,

unter Hinweis auf die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehörigen296 und mit der erneuten Aufforderung an die Mitgliedstaaten, die die Konvention
noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben oder ihr noch nicht beigetreten sind, dies zu erwägen, 

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung der Agenda für menschenwürdige Arbeit der Internationalen
Arbeitsorganisation, namentlich für Wanderarbeitnehmer, der acht grundlegenden Übereinkommen dieser
Organisation und des von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundneunzigsten Tagung verab-
schiedeten Globalen Beschäftigungspakts, der einen allgemeinen Rahmen darstellt, innerhalb dessen jedes
Land auf seine Situation und seine nationalen Prioritäten zugeschnittene Politikpakete schnüren kann, um ei-
nen beschäftigungsintensiven Aufschwung und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, 

ferner unter Hinweis auf die von der Präsidentin der Generalversammlung vorgelegte Zusammenfas-
sung des Dialogs auf hoher Ebene 2006 über internationale Migration und Entwicklung297 und Kenntnis neh-
mend von der vom Präsidenten der Versammlung vorgelegten Zusammenfassung der am 19. Mai 2011 abge-
haltenen informellen thematischen Debatte über internationale Migration und Entwicklung298,

anerkennend, dass der Dialog auf hoher Ebene 2006 eine nützliche Gelegenheit zur konstruktiven Aus-
einandersetzung mit der Frage der internationalen Migration und Entwicklung geboten und das Bewusstsein
für die Frage geschärft hat, 

sowie den Beitrag anerkennend, den die 2011 abgehaltene informelle thematische Debatte zu den Dis-
kussionen über internationale Migration und Entwicklung geleistet hat, 

in Anbetracht des Beitrags des Globalen Forums über Migration und Entwicklung zur Auseinanderset-
zung mit dem mehrdimensionalen Charakter der internationalen Migration und zur Förderung ausgewogener
und umfassender Ansätze, 

in Anerkennung der wichtigen und vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen internationaler Mi-
gration und Entwicklung sowie der Notwendigkeit, sich den Herausforderungen und Chancen zu stellen, die
sich durch die Migration für die Herkunfts-, Transit- und Zielländer ergeben, in der Erkenntnis, dass die Mi-
gration für die Weltgemeinschaft mit Vorteilen wie auch mit Herausforderungen verbunden ist, und in Bestä-
tigung dessen, wie wichtig es ist, die Angelegenheit in die einschlägigen Aussprachen und Erörterungen auf-

290 Resolution 66/288, Anlage.
291 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
292 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993
725 (Sozialpakt).
293 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl.
2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
294 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl.
Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
295 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl.
Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
296 Ebd., Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution 45/158 der Generalversammlung, Anlage.
297 A/61/515.
298 A/65/944.
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zunehmen, die auf internationaler Ebene, einschließlich der Vereinten Nationen, zur Frage der Entwicklung
geführt werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs299; 

2. beschließt, am 3. und 4. Oktober 2013, nach der Generaldebatte der achtundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung, am Amtssitz der Vereinten Nationen einen zweitägigen Dialog auf hoher Ebene
über internationale Migration und Entwicklung zu führen;

3. beschließt außerdem die folgenden Regelungen für die Organisation des Dialogs auf hoher Ebene:

a) Das Leitthema des Dialogs auf hoher Ebene über internationale Migration und Entwicklung wird
lauten: „Ermittlung konkreter Maßnahmen zur Stärkung der Kohärenz und Zusammenarbeit auf allen Ebe-
nen mit dem Ziel, die Vorteile der internationalen Migration für Migranten wie auch für Staaten sowie die
wichtigen Querverbindungen zur Entwicklung auszubauen und zugleich ihre negativen Auswirkungen zu
vermindern“; 

b) der Dialog auf hoher Ebene wird aus vier Plenarsitzungen und vier interaktiven Runden Tischen
unter Beteiligung einer Vielzahl von Interessenträgern bestehen: 

i) Die Runden Tische 1 und 2 werden am Morgen und am Nachmittag des ersten Tages des Dialogs
auf hoher Ebene stattfinden; 

ii) die Runden Tische 3 und 4 werden am Morgen und am Nachmittag des zweiten Tages des Dialogs
auf hoher Ebene stattfinden; 

iii) die Vorsitzenden der Runden Tische werden auf der abschließenden Plenarsitzung des Dialogs auf
hoher Ebene mündliche Zusammenfassungen der Beratungen der vier Runden Tische vortragen; 

c) die vier Runden Tische werden die folgenden Themen behandeln:

i) Beim Runden Tisch 1 wird der Schwerpunkt auf der Bewertung der Auswirkungen der internatio-
nalen Migration auf die nachhaltige Entwicklung und auf der Ermittlung einschlägiger Prioritäten im
Hinblick auf die Ausarbeitung des Post-2015-Entwicklungsrahmens liegen; 

ii) beim Runden Tisch 2 wird der Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Gewährleistung der Achtung
und des Schutzes der Menschenrechte aller Migranten, mit besonderem Bezug auf Frauen und Kinder,
sowie zur Verhütung und Bekämpfung der Schleusung von Migranten und des Menschenhandels und
zur Gewährleistung einer geordneten, regulären und sicheren Migration liegen; 

iii) beim Runden Tisch 3 wird der Schwerpunkt auf der Stärkung von Partnerschaften und der Zusam-
menarbeit im Bereich der internationalen Migration, auf Mechanismen zur wirksamen Einbeziehung
von Migrationsfragen in die Entwicklungspolitik und auf der Förderung der Kohärenz auf allen Ebenen
liegen; 

iv) beim Runden Tisch 4 wird der Schwerpunkt auf der internationalen und regionalen Mobilität von
Arbeitskräften und ihren Auswirkungen auf die Entwicklung liegen; 

d) jeder der vier Runden Tische wird unter dem gemeinsamen Vorsitz zweier Vertreter stehen, die
vom Präsidenten der Generalversammlung unter gebührender Berücksichtigung der geografischen Ausge-
wogenheit und in Absprache mit den Regionalgruppen ernannt werden; 

4. beschließt ferner, dass die Teilnahme an dem Dialog auf hoher Ebene im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung erfolgen wird; 

5. bittet die Mitgliedstaaten und Beobachter, an dem Dialog auf hoher Ebene auf möglichst hoher
Ebene teilzunehmen; 

299 A/67/254.
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6. bittet den Heiligen Stuhl und den Staat Palästina, in ihrer Eigenschaft als Beobachterstaaten, und
die Europäische Union, in ihrer Eigenschaft als Beobachterin, an dem Dialog auf hoher Ebene und den Vor-
bereitungen dazu teilzunehmen; 

7. bittet alle zuständigen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen und die betreffenden
Sonderberichterstatter und Sonderbeauftragten sowie die Internationale Organisation für Migration und an-
dere maßgebliche internationale Organisationen, die eine ständige Einladung erhalten haben, als Beobachter
an der Arbeit der Generalversammlung teilzunehmen, zur Vorbereitung des Dialogs auf hoher Ebene beizu-
tragen und an ihm teilzunehmen;

8. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, eine Liste von Vertretern anderer maßgeblicher
zwischenstaatlicher Organisationen und Einrichtungen aufzustellen, die an dem Dialog auf hoher Ebene teil-
nehmen können, dabei den Grundsatz der ausgewogenen geografischen Vertretung zu berücksichtigen und
die vorgeschlagene Liste entsprechend der bestehenden Praxis den Mitgliedstaaten zur Prüfung vorzulegen; 

9. bittet den Präsidenten der Generalversammlung außerdem, eine Liste von Vertretern nichtstaatli-
cher Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat aufzustellen, die an dem Dialog
auf hoher Ebene und an den in Ziffer 11 vorgesehenen eintägigen informellen interaktiven Anhörungen teil-
nehmen können; 

10. ersucht den Generalsekretär, eine Mitteilung über den Arbeitsplan des Dialogs auf hoher Ebene
auszuarbeiten; 

11. beschließt, im Jahr 2013 vom Präsidenten der Generalversammlung organisierte und unter seinem
Vorsitz stehende eintägige informelle interaktive Anhörungen mit Vertretern nichtstaatlicher Organisatio-
nen, zivilgesellschaftlicher Organisationen und des Privatsektors abzuhalten, und ersucht den Präsidenten der
Versammlung, vor dem Dialog auf hoher Ebene im September 2013 eine Zusammenfassung der Anhörungen
zu erstellen; 

12. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, in Absprache mit den Mitgliedstaaten eine Lis-
te von Vertretern anderer maßgeblicher nichtstaatlicher Organisationen, akademischer Einrichtungen und
von Einrichtungen des Privatsektors aufzustellen, die an dem Dialog auf hoher Ebene und an den eintägigen
informellen interaktiven Anhörungen teilnehmen können, auf der Grundlage von Empfehlungen des Gene-
ralsekretärs im Hinblick auf ihren jeweiligen Sachverstand und ihre Mitwirkung bei Fragen der internationa-
len Migration und Entwicklung und unter Berücksichtigung der geografischen Vertretung; die Liste wird von
den Mitgliedstaaten nach dem Verfahren der stillschweigenden Zustimmung spätestens einen Monat vor den
in Ziffer 11 vorgesehenen Anhörungen geprüft; 

13. beschließt, dass Vertreter nichtstaatlicher Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts-
und Sozialrat, zivilgesellschaftlicher Organisationen und des Privatsektors, von denen jeweils einer pro
Gruppierung während der informellen interaktiven Anhörungen ausgewählt wird, vom Präsidenten der Ge-
neralversammlung in Absprache mit den Mitgliedstaaten in die Rednerliste für die Plenarsitzungen des Dia-
logs auf hoher Ebene aufzunehmen sind, soweit dies zeitlich möglich ist, und beschließt außerdem, dass der
Präsident der Versammlung in Absprache mit den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der ausgewogenen geografischen Vertretung die Liste der Vertreter nichtstaatlicher Organisationen mit Kon-
sultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat, zivilgesellschaftlicher Organisationen und des Privatsektors
festlegt, die an jedem der Runden Tische des Dialogs auf hoher Ebene teilnehmen können;

14. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, mit Hilfe des Sekretariats und mit der Unterstüt-
zung interessierter Mitgliedstaaten, des Systems der Vereinten Nationen und anderer Interessenträger vor
dem Dialog auf hoher Ebene, in Ergänzung und unter Berücksichtigung anderer vorbereitender Initiativen im
Zusammenhang mit dem Dialog auf hoher Ebene, eine Podiumsdiskussion zum Leitthema dieses Dialogs ab-
zuhalten; 

15. ersucht den Generalsekretär, unter Heranziehung von Beiträgen der Mitglieder der Globalen
Gruppe für Migrationsfragen und anderer zuständiger Einrichtungen eine umfassende Übersicht der Studien
und Analysen zu den mehrdimensionalen Aspekten der Migration und der Entwicklung zu erstellen, nament-
lich über die Auswirkungen der Migration auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den entwickel-
ten Ländern und den Entwicklungsländern; 
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16. bittet die Regionalkommissionen und ihre subregionalen Büros, in Zusammenarbeit mit den ande-
ren zuständigen Institutionen des Systems der Vereinten Nationen sowie mit der Internationalen Organisa-
tion für Migration und ihrem Rat Erörterungen zur Untersuchung regionaler Aspekte der internationalen
Migration und Entwicklung zu organisieren und im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat Beiträge zur Vor-
bereitung des Dialogs auf hoher Ebene zu leisten; 

17. bittet die Mitgliedstaaten, über geeignete regionale Beratungsprozesse und gegebenenfalls im
Rahmen anderer bedeutender Initiativen auf dem Gebiet der internationalen Migration und Entwicklung, ein-
schließlich des Globalen Forums über Migration und Entwicklung, zum Dialog auf hoher Ebene beizutragen; 

18. beschließt, den Unterpunkt „Internationale Migration und Entwicklung“ unter dem Punkt „Globa-
lisierung und Interdependenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men; 

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 67/220

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 21. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/440/Add.1, Ziff. 14)300.

67/220. Folgemaßnahmen zur Vierten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten
entwickelten Länder

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung von Istanbul301 und das Aktionsprogramm für die am wenigsten ent-
wickelten Länder für die Dekade 2011-2020302, die auf der Vierten Konferenz der Vereinten Nationen über
die am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet und von der Generalversammlung in ihrer Resolution
65/280 vom 17. Juni 2011 gebilligt wurden, in der die Versammlung alle maßgeblichen Interessenträger auf-
forderte, sich auf die Durchführung des Aktionsprogramms von Istanbul zu verpflichten,

in Bekräftigung des übergreifenden Ziels des Aktionsprogramms von Istanbul, das darin besteht, die
sich den am wenigsten entwickelten Ländern stellenden strukturellen Herausforderungen zu überwinden, um
Armut zu beseitigen, die international vereinbarten Entwicklungsziele zu erreichen und diese Länder zum
Aufrücken aus der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder zu befähigen, 

unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien)
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft,
die wir wollen“303,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der Plenartagung der Generalversammlung auf hoher
Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele, die vom 20. bis 22. September 2010 in New York abgehal-
ten wurde304,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2012/26 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 2012 über
das Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-2020,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung 59/209 vom 20. Dezember 2004 und
65/286 vom 29. Juni 2011 über die Wichtigkeit eines reibungslosen Übergangs für Länder, die aus der Liste

300 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses
vorgelegt.
301 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9–13 May 2011
(A/CONF.219/7), Kap. I.
302 Ebd., Kap. II.
303 Resolution 66/288, Anlage.
304 Resolution 65/1.




